
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1974/10/17 2Ob137/74,
2Ob279/75

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 17.10.1974

Norm

ABGB §1327 a

Rechtssatz

Den Hinterbliebenen im Sinne des § 1327 ABGB gebührt dem Grunde nach nur insoweit Schadenersatz, als der

Verletzte einen solchen selbst verlangen könnte, wenn er am Leben geblieben wäre.
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